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Staatliche Leistungen zu beantragen, fällt nicht im-

mer leicht. Schon gar nicht, wenn dazu mehrseiti-

ge Anträge auszufüllen sind.

Beim Antrag auf Arbeitslosengeld II ist das jetzt an-

ders: Die elektronische Ausfüllhilfe erklärt Ihnen

Schritt für Schritt, welche Informationen im Antrag

an welcher Stelle benötigt werden und welche An-

gaben Sie unbedingt machen müssen. So kommen

Sie einfacher und schneller an Ihr Ziel.

Das bringt´s - die wichtigsten Vorteile

Behalten Sie den Überblick.

Die Hinweise zum Ausfüllen des Antrags werden

laut gesprochen und gleichzeitig am Bildschirm an-

gezeigt. Dadurch wissen Sie immer genau, wo Sie

gerade sind.

Machen Sie es sich nicht schwerer als es sein

muss.

Im Internet sind die Hinweise zum Ausfüllen des

Antrags kurz und prägnant - und dadurch leichter

zu verstehen. Die elektronische Ausfüllhilfe zum 

Arbeitslosengeld II-Antrag steht auch in englischer,

türkischer und russischer Sprache zur Verfügung -

dies gilt übrigens auch für die ausführlicheren Aus-

füllhinweise zum Hauptantrag.



Gönnen Sie sich zwischendurch auch mal eine

Pause:

Möchten Sie die Anwendung einmal unterbrechen,

ist das kein Problem. Sie können das Programm je-

derzeit an der gleichen Stelle wieder aufrufen und 

weiterarbeiten.

Die elektronische Ausfüllhilfe finden Sie im Inter-

net in der Spalte "Angebot" zum Hauptantrag Ar-

beitslosengeld II.

www.arbeitsagentur.de > Formulare >

Formulare für Bürgerinnen & Bürger >

Arbeitslosengeld II

Alles eine Frage der Einstellung - technische Hin-

weise:

Um optimal mit der elektronischen Ausfüllhilfe ar-

beiten zu können empfehlen wir Ihnen, den Voll-

bildmodus auszuwählen (über Taste F11) und eine 

Bildschirmauflösung von mindestens 1024*768

einzustellen (Systemsteuerung > Anzeige > Einstel-

lungen).

Probieren Sie es doch einfach einmal aus...

http://www.arbeitsagentur.de/
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